
DBB-Vorschriften für die Benutzung von Werbung 
 
§1 
Das Werben für Firmen und Firmenprodukte ist im Spielbetrieb des DBB und seiner 
Gliederungen grundsätzlich gestattet. Eine gegen gute Sitten verstoßende Werbung 
ist nicht zulässig. 
Darüber hinaus ist das Werben für: 
 a) Tabakwaren, 
 b) branntweinhaltige Getränke, 

c) pharmazeutische Produkte, die auf der aktuellen WADA-Liste der 
verbotenen Substanzen aufgeführt sind, 

 d) politische Gruppierungen oder politische Aussagen 
nicht zulässig. 
 
§2 
Der Ausrichter eines Wettbewerbs hat das Recht, weitere Regelungen zur Nutzung 
von Werbung zu erlassen. 
 
§3 
Werbeträger im Sinne dieser Vorschriften können sein: 
 a) der DBB, 
 b) die Landesverbände, deren Zusammenschlüsse und Gliederungen 
 c) Vereine 
 
$4 
Geworben werden kann 
 a) auf der Bekleidung von Mannschaften, 
 b) auf der Bekleidung der Schiedsrichter, 
 c) auf Spielausrüstungsgegenständen, 
 d) auf dem Spielfeld und in dessen Umgebung, 
 e) durch Ansagen in den Spielhallen, 
 f) durch Aufnahme eines Sponsorennamens im Vereinsnamen 
 
§5 Bekleidung der Mannschaften 
1) Ein Werbeträger darf mit jeder seiner Mannschaften für mehrere Firmen oder 
Firmenprodukte werben.  
2) Die Werbung auf der Spielkleidung (Spielhemd, Spielhose) muss für alle Mitglieder 
der Mannschaft gleich sein. Dies gilt auch für die übrige Bekleidung der Mannschaft 
(Aufwärmshirt, Trainingsanzug), sofern sie mit Werbung versehen ist. 
3) Beim Spielhemd sind die Vorderseite und die Ärmel als Werbefläche zugelassen. 
4) Auf der Rückseite des Spielhemdes darf außer der Spielernummer über und unter 
der Spielernummer nur jeweils eine Aufschrift angebracht werden, deren Höhe 10 cm 
nicht überschreiten darf. Als Aufschriften sind zugelassen: 
 a) der Name des Spielers, 
 b) der Name des Vereins, der Heimatstadt des Vereins bzw. der Mannschaft. 
5) Werbung und Aufschriften dürfen die Lesbarkeit der Spielernummern nicht 
beeinträchtigen. Um die Spielernummern muss jeweils ein Minimalabstand von 5 cm 
zugelassen. 
6) Auf der Spielhose ist Werbung zugelassen. 
 



 
§6 Bekleidung der Schiedsrichter 
1) Werbeflächen sind die Rück- und/oder Vorderseite des Schiedsrichterhemdes. 
2) Der DBB, die LV, ihre Zusammenschlüsse und ihre Gliederungen können 
Werbeverträge für ihren Zuständigkeitsbereich abschließen. In Spielen der 
betreffenden Wettbewerbe dürfen die Schiedsrichter keine abweichende Werbung 
tragen. 
 
§7 Spielausrüstung 
1) Von den zu einem Spiel vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen dürfen nur 
die folgenden mit Werbung versehen sein: 
 a) Anzeigetafel, 
 b) beim Einsatz beweglicher Korbanlagen die Vorderseite der Standanlage. 
2) Werbung an der Anzeigentafel darf die Erkennbarkeit der Anzeige nicht 
beeinträchtigen. 
 
§8 Spielfeld und dessen Umgebung 
1) Auf dem Spielfeldboden ist Werbung grundsätzlich nur im Mittelkreis und in den 
Freiwurfkreisen zulässig. Die Mittellinie und die Freiwurflinien müssen sichtbar sein. 
2) Die mit Werbung bedeckte Fläche muss der Oberflächeneigenschaft des übrigen 
Spielfeldbodens entsprechen. 
3) Zusätzlich ist auf dem Spielfeldboden eine Werbefläche für die Stadt und/oder den 
Namen der Sporthalle zulässig. 
4) Innerhalb der hindernisfreien Räume, rings um das Spielfeld, ist Werbung 
zulässig. Auch hier müssen die Oberflächeneigenschaften denen des Spielfeldes 
entsprechen. 
 
§9 Akustische Werbung 
Lautsprecherdurchsagen und Einspielungen zum Zwecke der Werbung sind während 
des laufenden Spiels nicht zulässig. 
 
§10 Sponsorenname um Vereinsnamen 
Vereine sind berechtigt, in ihren Vereinsnamen einen Sponsorennamen 
aufzunehmen. 
 
§11 Strafbestimmungen 
1) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch den 1. Schiedsrichter bzw. 
Kommissar überwacht. 
2) Bei Verstoß gegen diese Vorschriften erfolgt eine Bestrafung durch die 
Spielleitung gemäß des gültigen Strafenkataloges. 
 
Das Präsidium des DBB 

Hagen, 5.6.2009 


